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Innerhalb nur weniger Jahre hat sich die auf der Verordnung �ber das

Statut der europ�ischen Gesellschaft (kurz „SE-VO“)1 beruhende Gesell-

schaftsform der europ�ischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea,

kurz „SE“) neben den traditionellen Gesellschaftsformen etabliert. Ihre

stetigwachsende Beliebtheit insbesondere in Deutschland belegen nicht

nur die Umwandlungen von DAX-Konzernen wie beispielsweise Allianz

oder BASF in europ�ische Aktiengesellschaften, sondern insbesondere

auch die ununterbrochen zunehmende Anzahl von SE-Gr�ndungen mit-

telst�ndischer Unternehmen.2 Bisher stand sowohl bei all diesen

SE-Gr�ndungen als auch im juristischen Schrifttum nahezu ausschließ-

lich ein breites Spektrum von gesellschafts- und arbeitsrechtlichen

Fragestellungen im Mittelpunkt. Demgegen�ber soll nachfolgend der

bisher wenig diskutierten Frage nach der Sozialversicherungspflicht der

Leitungsorgane europ�ischer Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutsch-

land nachgegangenwerden. Dabei kommen die Verfasser zu dem Ergeb-

nis, dass eine Sozialversicherungspflicht allenfalls f�r gesch�ftsf�hrende

Direktoren einer monistisch organisierten SE in Betracht kommt, die

nicht gleichzeitigMitglied des Verwaltungsrats sind.

I. Einleitung

Die mit jeder SE-Gr�ndung einhergehende Neubesetzung bzw.

Neubestellung der Leitungsorgane wirft notwendigerweise die Fra-

ge auf, wie deren T�tigkeit sozialversicherungsrechtlich zu beurtei-

len ist. Zu ber�cksichtigen gilt es dabei zun�chst, dass die Gesell-

schaftsform SE aufgrund der gesetzlichen Vorgaben unterschiedli-

che Leitungsorgane haben kann. Nach den Regelungen der SE-VO

kann die SE entweder – vergleichbar einer deutschen Aktiengesell-

schaft – durch getrennte Leitungs- und Aufsichtsorgane (dualisti-

sches System) oder – nach angels�chsischem Vorbild – durch ein

einheitliches Verwaltungs- und Kontrollorgan, den Verwaltungsrat

(monistisches System), gef�hrt werden.3 Bezogen auf das monisti-

sche System ist hierbei dann § 40 SEAG4 zu beachten, der neben

der Einrichtung des Verwaltungsrats die Bestellung eines oder

mehrerer gesch�ftsf�hrender Direktoren vorsieht, die dem Verwal-

tungsrat nicht notwendigerweise angeh�ren m�ssen.5 Durch diese

Regelung hat der deutsche Gesetzgeber von der in Art. 43 Abs. 1

SE-VO einger�umten M�glichkeit Gebrauch gemacht, in einer

monistisch verfassten SE die laufenden Gesch�fte auf Gesch�fts-

f�hrer zu �bertragen. Im Hinblick auf die Sozialversicherungs-

pflicht der Leitungsorgane der SE bedeutet dies praktisch, dass im

Folgenden zwischen der Sozialversicherungspflicht der Leitungsor-

gane einer dualistisch organisierten SE und der Sozialversiche-

rungspflicht der Leitungsorgane einer monistisch organisierten SE

zu differenzieren ist.

II. Dualistisch organisierte SE: Sozialver-
sicherungspflicht von Vorstand und
Aufsichtsrat

1. Sozialversicherungspflicht von
Vorstandsmitgliedern einer SE

Hinsichtlich der Frage, ob die Mitglieder des Leitungsorgans einer

dualistisch organisierten SE, bei einer in Deutschland ans�ssigen SE

also die Vorstandsmitglieder der SE, sozialversicherungspflichtig sind,

ist zun�chst festzuhalten, dass diesbez�glich sowohl das deutsche So-

zialversicherungsrecht als auch das SE-Ausf�hrungsgesetz keine aus-

dr�ckliche Regelung enthalten. Es ist insoweit also weder explizit ge-

regelt, dass die Vorstandst�tigkeit bei einer dualistisch organisierten

SE stets sozialversicherungspflichtig ist, noch dass diese T�tigkeiten

grunds�tzlich von der Sozialversicherungspflicht befreit sind. Viel-

mehr handelt es sich bei der Frage, ob die Vorstandsmitglieder einer

dualistisch organisierten SE sozialversicherungspflichtig sind, um eine

reine Rechtsanwendungs- und Auslegungsfrage, die in dieser Form

bisher noch nicht von der Rechtsprechung entschieden wurde.

F�r die Beantwortung dieser Frage ist nach Ansicht der Verfasser auf

die allgemeinen, die Sozialversicherungspflicht von Besch�ftigten re-

gelnden Vorschriften des deutschen Sozialversicherungsrechts abzu-

stellen.6 Ausgangspunkt f�r die Bestimmung der Sozialversicherungs-

pflicht von Vorstandsmitgliedern einer SE sind demnach die Vor-

schriften des SGB IV.7 Heranzuziehen ist hierbei zun�chst die – ihrer

Natur nach lediglich deklaratorische – Norm des § 2 Abs. 2 Nr. 1 SBG

IV, wonach Personen der Versicherungspflicht – bezogen auf s�mt-

liche Versicherungszweige – unterliegen, die gegen Arbeitsentgelt oder

zu ihrer Berufsausbildung besch�ftigt sind.8

Das die Sozialversicherungspflicht insoweit kennzeichnende Merkmal

der Besch�ftigung regelt § 7 Abs. 1 SGB IV. Nach § 7 Abs. 1 S.1 SGB

IV liegt eine sozialversicherungspflichtige Besch�ftigung vor, wenn

die Person nichtselbstst�ndig besch�ftigt ist. Anhaltspunkte f�r die

Nichtselbstst�ndigkeit einer Besch�ftigung sind gem�ß § 7 Abs. 1 S. 2

SGB IV eine T�tigkeit nach Weisungen sowie die Eingliederung in die

Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Demnach ist eine Besch�fti-

gung dann nichtselbstst�ndig, wenn dem Weisungsgeber ein umfas-
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1 Verordnung Nr. 2157/2001 des Rates der Europ�ischen Union vom 8.10.2001 �ber das Statut der euro-
p�ischen Gesellschaft.

2 Bayer/Hoffmann/Schmidt, AG-Report 2009, R 480.
3 Kloster, in: Jannott/Frodermenn, Handbuch der Europ�ischen Aktiengesellschaft, S. 127.
4 Gesetz zur Ausf�hrung der Verordnung Nr. 2157/2001 des Rates der Europ�ischen Union vom 8.10.2001

�ber das Statut der europ�ischen Gesellschaft.
5 Vgl. § 40 Abs. 1 S. 3 SEAG.
6 Schlegel, in: K�ttner, Personalhandbuch 2009, 16. Auflage 2009, Auslandst�tigkeit, Rn. 94.
7 Vgl. zu den Zweigen der Sozialversicherung und zur Klammerfunktion des SGB IV Spohr, BB 2005, 2745.
8 Marschner, in: Kreikebohm, SGB IV, 1. Auflage 2008, § 2 SGV IV, Rn. 9 f.; Wietek, in: LPK-SGB IV, 1. Auflage

2007, § 2 SBG IV, Rn. 11 f.
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sendes Weisungsrecht zu Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeitsleistung

zusteht. Dabei wird die Weisungsgebundenheit nicht dadurch ausge-

schlossen, dass die T�tigkeit durch ein hohes Maß an Eigenverantwor-

tung gepr�gt wird.9 Das Bundessozialgericht spricht insofern von der

„funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess“.10 In Ab-

grenzung hierzu ist die selbstst�ndige T�tigkeit insbesondere durch

das eigene Unternehmerrisiko und die im Wesentlichen frei gestaltete

T�tigkeit bei freier Zeiteinteilung gekennzeichnet.11

Von den vorstehenden Erw�gungen ausgehend d�rfte nach Ansicht

der Verfasser ein Vorstandsmitglied einer dualistisch organisierten SE

zun�chst grunds�tzlich als unselbstst�ndig besch�ftigt und damit so-

zialversicherungspflichtig gelten. F�r die Nichtselbstst�ndigkeit der

Vorstandst�tigkeit als Ausl�ser der Sozialversicherungspflicht spricht

zun�chst, dass der Vorstand regelm�ßig gegen Entgelt besch�ftigt

wird. F�r den Fall also, dass der Vorstand – wie jeder andere Arbeit-

nehmer – f�r seine T�tigkeit eine vertraglich vereinbarte Verg�tung

erh�lt, wird regelm�ßig davon auszugehen sein, dass der Vorstand

kein nennenswertes eigenes unternehmerisches Risiko tr�gt. Daran

�ndert auch die h�ufig bei Vorstandsmitgliedern anzutreffende, ganz

oder teilweise vom Unternehmenserfolg abh�ngige variable Verg�-

tung nichts, und zwar auch dann nicht, wenn diese im Verh�ltnis zu

der Grundverg�tung einen betr�chtlichen Anteil ausmacht. Daneben

spricht f�r die Nichtselbstst�ndigkeit der Vorstandst�tigkeit, dass der

Vorstand der Hauptversammlung gegen�ber verantwortlich ist, diese

dessen Gesch�ftsf�hrungsbefugnis durch die Satzung beschr�nken

kann und er zudem durch den Aufsichtsrat kontrolliert wird. Da der

Vorstand bereits aus diesen Gr�nden abh�ngig besch�ftigt ist, kommt

es insoweit weder auf die arbeitsrechtliche Qualifikation seines An-

stellungsvertrages noch darauf an, dass er die Gesellschaft unter eige-

ner Verantwortung leitet bzw. gegen�ber der Belegschaft die Arbeitge-

berfunktionen wahrnimmt. Dass die zuletzt genannten Kriterien f�r

die Beurteilung der Sozialversicherungspflicht eines Vorstandmit-

glieds unerheblich sind, entspricht insoweit auch der – wenn auch

nicht immer ganz konsequenten – st�ndigen Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts zur Frage der Sozialversicherungspflicht eines

Vorstands einer herk�mmlichen Aktiengesellschaft.12

Losgel�st von den vorstehenden Argumenten spricht auch die Syste-

matik des deutschen Sozialversicherungsrechts f�r die grunds�tzliche

Sozialversicherungspflicht des Vorstands einer dualistisch organisier-

ten SE. Indem n�mlich die Ausnahmevorschriften des § 1 Satz 4

SGB VI und des § 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III bestimmen, dass ein Vor-

standsmitglied einer Aktiengesellschaft weder der Versicherungs-

pflicht in der Renten- noch der in der Arbeitslosenversicherung un-

terliegt, wird deutlich, dass der Gesetzgeber grunds�tzlich von der

Nichtselbstst�ndigkeit der T�tigkeit eines Vorstandsmitglieds bei einer

Aktiengesellschaft ausgeht. Andernfalls h�tte es der genannten Befrei-

ungstatbest�nde nicht bedurft, denn f�r den Fall, dass ein Vorstands-

mitglied einer Aktiengesellschaft infolge der Selbstst�ndigkeit seiner

T�tigkeit per se nicht der Versicherungspflicht unterfiele, w�ren diese

Befreiungstatbest�nde unn�tig.13

An diese Fragestellung schließt sich die Frage an, ob die Ausnahme-

vorschriften der §§ 1 Satz 4 SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III auch

f�r Vorstandsmitglieder einer dualistisch organisierten europ�ischen

Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland unmittelbar oder zumin-

dest entsprechend gelten. Dies ist aus den nachfolgenden Gr�nden zu

bejahen. F�r eine unmittelbare Geltung der Ausnahmevorschriften

f�r die Vorstandsmitglieder einer SE spricht zun�chst, dass der Wort-

laut der beiden Vorschriften lediglich von Aktiengesellschaften

spricht, ohne dies, was zwanglos m�glich w�re, ausdr�cklich auf

deutsche Aktiengesellschaften im Sinne des AktG zu beschr�nken. Da

es sich bei der SE nach Art. 1 Abs. 2 SE-VO um eine Aktiengesell-

schaft handelt, sind die Tatbestandsvoraussetzungen der Ausnahme-

vorschriften zun�chst erf�llt. Selbst wenn man mit dem Bundessozial-

gericht die Anwendung der Ausnahmevorschriften auf ausl�ndische

Aktiengesellschaften grunds�tzlich ablehnt,14 und hierf�r vielmehr

eine bestehende Aktiengesellschaft deutschen Rechts verlangt,15 steht

dies der unmittelbaren Anwendung auf die Vorstandsmitglieder einer

SE mit Sitz in Deutschland nicht entgegen, da es sich bei der SE um

eine Aktiengesellschaft handelt, die auf Grundlage zumindest auch

deutschen Rechts, namentlich des SEAG, gegr�ndet wird und f�r sie

aufgrund der Generalverweisung von Art. 9 Abs. 1 lit. C (ii) SE-VO

weitgehend das deutsche Aktienrecht Anwendung findet.16

F�r eine unmittelbare Anwendung der Ausnahmevorschriften auch

auf die Vorstandsmitglieder einer SE spricht weiterhin die Entste-

hungsgeschichte dieser Vorschriften. Die ausdr�ckliche Ausnahme

von Mitgliedern des Vorstands einer Aktiengesellschaft von der Ren-

tenversicherungspflicht erfolgte mit Wirkung zum 1.1.1968 im Zuge

der Aufhebung der f�r die Pflichtversicherung von Angestellten gel-

tenden Jahresarbeitsverdienstgrenze. Dem lag seinerzeit die Erw�gung

zugrunde, dass Mitglieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft auf-

grund ihrer herausragenden und starken wirtschaftlichen Stellung des

Schutzes durch die Rentenversicherung nicht bed�rfen.17 Der Gesetz-

geber ist hierbei von einer typisierenden Betrachtungsweise ausgegan-

gen, nach der die Aktiengesellschaften zu den großen Gesellschaften

geh�ren, deren Vorstandsmitglieder unter Zugrundelegung ihrer wirt-

schaftlichen Verh�ltnisse in der Lage sind, sich außerhalb der sozialen

Sicherungssysteme gegen die Risiken des Arbeitslebens selbst zu

sch�tzen. Diese Grunds�tze gelten uneingeschr�nkt auch f�r die SE,

und zwar selbst ohne Heranziehung des Umstandes, dass mittlerweile

vier der im DAX gelisteten Unternehmen in der Rechtsform einer SE

firmieren.18 Dem widerspricht auch nicht der Umstand, dass die SE

zunehmende Verbreitung unter mittelst�ndischen Unternehmen fin-

det.19 Schließlich hat der Umstand, dass es auch kleine und wirt-

schaftlich leistungsschwache Aktiengesellschaften gibt, nicht dazu ge-

f�hrt, dass das Bundessozialgericht f�r diese Gesellschaften von einer

Nichtgeltung der Ausnahmevorschriften ausgegangen w�re.

Schließlich erschiene es europarechtlich zumindest fragw�rdig, der

SE als europ�ischer Gesellschaftsform den Status einer Aktiengesell-

schaft abzuerkennen. So hat das Bundessozialgericht in seiner Ent-

scheidung vom 27.2.2008 selbst festgestellt, dass das Statut der SE

dem der Aktiengesellschaft entspricht und in seinen Ausf�hrungen

eine Gleichbehandlung der SE mit der Aktiengesellschaft jedenfalls

nicht ausgeschlossen, sondern eher nahegelegt.20
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9 Marschner, in: Kreikebohm, SGB IV, 1. Auflage 2008, § 7 SGB IV, Rn. 6 ff.; Wietek, in: LPK-SGB IV, 1. Auflage
2007, § 7 SBG IV, Rn. 8.

10 BSG, 31.5.1989, NZA 1990, 668 ff.; BSG, 22.2.1996, NZS, 1996, 531 ff.
11 Rettweger in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, Beck’scher Online-Kommentar, Stand: 1.6.2009, § 7

SGB IV, Rn. 6 ff.
12 BSG 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574; BSG 31.5.1989, NZA 1990, 668 ff.
13 BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008 54574; BSG, 31.5.1989, NZA, 1990, 668 ff.
14 BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574.
15 BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574.
16 Vgl. dazu insbesondere die Darstellung von Hommelhoff/Teichmann, in: Lutter/Hommelhoff, SE-Kommen-

tar, 2008, Art. 9 SE-VO, Rn. 51 ff., sowie die Ausf�hrungen des BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574.
17 BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574, m. w. N.; Grintsch, in: Kreikebohm, SGB VI, 3. Auflage 2008, § 1 SGB

VI, Rn. 37.
18 Stand: 30.11.2010.
19 Bayer/Hoffmann/Schmidt, AG-Report 2009, R 480.
20 BSG, 27.2.2008, BeckRS 2008, 54574.
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Selbst wenn man die unmittelbare Anwendung der Ausnahmevor-

schriften der §§ 1 Satz 4 SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III auf die

Vorstandsmitglieder einer SE ablehnt, wird man jedenfalls von einer

entsprechenden Anwendung ausgehen k�nnen. Das Bundessozialge-

richt hat in seiner Entscheidung vom 27.3.198021 die entsprechende

Anwendung der Ausnahmevorschriften auf Vorstandsmitglieder sog.

„großer“ Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) anerkannt,

und zwar mit der Begr�ndung, dass die Vorschriften des Aktiengeset-

zes �ber die Verweisungsnorm des § 34 VAG f�r die Vorst�nde eines

VVaG entsprechend gelten w�rden und die Mitglieder des VVaG in-

sofern den Mitgliedern des Vorstands einer Aktiengesellschaft recht-

lich gleichgestellt seien.22 Nichts anderes kann f�r die in Deutschland

ans�ssige dualistische SE gelten, deren Vorstandsmitglieder durch die

mannigfaltigen Verweisungsnormen der SE-VO23 eine rechtliche

Gleichstellung mit den Vorstandsmitgliedern einer deutschen Aktien-

gesellschaft erfahren.24

Somit ist als Zwischenergebnis an dieser Stelle festzuhalten, dass das

Vorstandsmitglied einer dualistisch organisierten SE aufgrund seiner

nichtselbstst�ndigen Besch�ftigung im Sinne des § 7 Abs. 1 SGB IV

zwar dem Grunde nach der deutschen Sozialversicherungspflicht un-

terliegt, es jedoch auch den Ausnahmetatbest�nden der §§ 1 Satz 4

SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III unterf�llt und somit sowohl von

der Renten- als auch von der Arbeitslosenversicherung befreit und le-

diglich in den �brigen Zweigen der Sozialversicherung pflichtversi-

chert ist. Hinsichtlich der Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen

Krankenversicherung kommt es dann darauf an, dass die Verg�tung

des betroffenen Vorstandsmitgliedes im Sinne des § 6 Abs. 4 SGB V

in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren �ber der Jahresver-

dienstgrenze liegt und insoweit die Versicherungsfreiheit beantragt

wird.

2. Sozialversicherungspflicht von
Aufsichtsratsmitgliedern einer SE

Im Unterschied zur Vorstandst�tigkeit unterf�llt die Aufsichtsratst�-

tigkeit, also die T�tigkeit des Kontrollorgans der dualistisch organi-

sierten SE mit Sitz in Deutschland, nicht dem Tatbestand der Be-

sch�ftigung gem�ß § 7 Abs. 1 SGB IV, und zwar schon deshalb

nicht, weil das Vorliegen einer Besch�ftigung eine weisungsgebun-

dene T�tigkeit voraussetzt, die im Widerspruch zur unabh�ngigen

Kontrollfunktion des Aufsichtsrats gem�ß Art. 40 Abs. 1, 41 SE-VO

steht.25 Nichts anderes kann gelten, wenn das Aufsichtsratsmitglied

als Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat eines anderen Konzernunter-

nehmens entsandt wird. Insofern entspricht die Rechtsstellung des

Aufsichtsratsmitglieds der dualistischen SE weitgehend der eines

Aufsichtsratsmitglieds einer deutschen Aktiengesellschaft.26 Im

�brigen legt § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG generell fest, dass Eink�nfte

aus einer Aufsichtsratst�tigkeit als Eink�nfte aus selbstst�ndiger T�-

tigkeit gelten,27 ohne hierbei nach der Rechtsform des Unterneh-

mens zu unterscheiden, bei dem der Aufsichtsrat besteht. Auf

Grundlage von § 15 Abs. 1 SGB IV handelt es sich dementspre-

chend bei der Aufsichtsratsverg�tung – unabh�ngig von der

Rechtsform des betreffenden Unternehmens – zwar um Arbeitsein-

kommen, nicht aber um Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 SGB IV.

Da die Beitragspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung aus-

dr�cklich an das Arbeitsentgelt ankn�pft, besteht f�r die als Ar-

beitseinkommen klassifizierten Bez�ge als Aufsichtsratsmitglied

keine Beitragspflicht.

III. Monistisch organisierte SE: Sozialversiche-
rungspflicht von Verwaltungsratsmitgliedern
und gesch�ftsf�hrenden Direktoren

Genauso wenig wie ausdr�cklich geregelt ist, ob die Leitungsorgane

einer dualistisch organisierten SE sozialversicherungspflichtig sind,

fehlt eine Regelung f�r die Leitungsorgane einer monistisch organi-

sierten SE, also die Mitglieder des Verwaltungsrats und die gesch�fts-

f�hrenden Direktoren bei einer in Deutschland ans�ssigen SE. Der

Beurteilungsmaßstab f�r diese ebenfalls noch nicht von der Recht-

sprechung entschiedene Frage d�rften mangels einschl�giger gesetzli-

cher Regelungen damit ebenfalls die allgemeinen Vorschriften des

deutschen Sozialversicherungsrechts sein. Es ist also entscheidend, ob

insofern eine nichtselbstst�ndige Besch�ftigung vorliegt. Sofern dies

zu bejahen ist, ist weiter zu pr�fen, ob die f�r Vorstandsmitglieder ei-

ner Aktiengesellschaft geltenden Ausnahmetatbest�nde unmittelbar

oder entsprechend auch zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder

oder gesch�ftsf�hrenden Direktoren gelten.

1. Sozialversicherungspflicht von Mitgliedern des
Verwaltungsrats der SE

Gem�ß § 22 Abs. 1 SEAG leitet der Verwaltungsrat die Gesellschaft,

bestimmt die Grundlagen ihrer T�tigkeit und �berwacht deren Um-

setzung. Der Verwaltungsrat vereinigt damit auf sich die Aufgaben

von Vorstand und Aufsichtsrat einer deutschen Aktiengesellschaft.28

Hierbei ist die Leitungsverantwortung des Verwaltungsrats unver�u-

ßerlich und kann nicht auf die gesch�ftsf�hrenden Direktoren dele-

giert werden, da diese die Gesch�fte im Unterschied zum Verwal-

tungsrat gem�ß § 40 Abs. 2 SEAG nicht in eigener Verantwortung

f�hren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind also vergleichbar ei-

nem Vorstand f�r die Leitung der Gesellschaft verantwortlich, und

zwar unabh�ngig von ihrer ihnen zugleich zukommenden Kontroll-

funktion und unabh�ngig davon, ob sie zu den gesch�ftsf�hrenden

oder zu den nicht gesch�ftsf�hrenden Mitgliedern des Verwaltungs-

rats geh�ren.29

Zun�chst stellt sich also die Frage, ob die T�tigkeit des Verwaltungs-

ratsmitgliedes einer monistischen SE eine nichtselbstst�ndige Besch�f-

tigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne darstellt.

F�r das Vorliegen einer nichtselbstst�ndigen Besch�ftigung spricht zu-

n�chst, dass die Verwaltungsratsmitglieder ebenso wie die – dem

Grunde nach nichtselbstst�ndig besch�ftigten – Mitglieder des Vor-

stands einer Aktiengesellschaft gegen ein vertraglich gew�hrleistetes

Entgelt besch�ftigt werden und damit regelm�ßig nicht das unterneh-

merische Risiko der Gesellschaft tragen. Des Weiteren spricht f�r die

nichtselbstst�ndige Besch�ftigung des Verwaltungsrats, dass die

Hauptversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats auch vor Ab-

lauf der Amtszeit nach § 29 SEAG30 jederzeit abberufen kann, ohne
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21 BSG, 27.3.1980, VersR 1980, 1168 ff.
22 Grintsch, in: Kreikebohm, SGB VI, 3. Auflage 2008, § 1 SGB VI, Rn. 37; Reinhard, in: LPK-SGB III, § 27 SGB

III, Rn. 9.
23 Seibt, in: Lutter/Hommelhoff, SE-Kommentar, 2008, Art. 39 SE-VO, Rn. 2.
24 Vgl. dazu die schematische Darstellung von Seibt, ebenda.
25 Zum Umfang der Kontrollrechte Krieger/Sailer, in: Lutter/Hommelhoff, SE-Kommentar, 2008, Art. 41 SE-

VO.
26 Drygala, in: Lutter/Hommelhoff, SE-Kommentar, 2008, Art. 40 SE-VO, Rn. 2; Krieger/Sailer, in: Lutter/Hom-

melhoff, SE-Kommentar, 2008, Art. 41 SE-VO, Rn. 2.
27 Benner/Bals, BB 2004, 4 ff.
28 Teichmann, in: Lutter/Hommelhoff SE-Kommentar, 2008, Anh. Art. 43 SE-VO (§22 SEAG) Rn. 3 m.w. N.
29 Teichmann, in: Lutter/Hommelhoff SE-Kommentar, 2008, Anh. Art. 43 SE-VO (§22 SEAG) Rn. 2; Froder-

mann, in: Jannott/Frodermann, Handbuch der Europ�ischen Aktiengesellschaft, 2005, S. 163 f.
30 F�r die Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat wird § 29 SEAG durch § 37 Abs. 1 Satz 4 SEBG ver-

dr�ngt.
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dass es hierf�r eines wichtigen Grundes bedarf.31 Ferner wird die Ver-

waltungsratskompetenz nicht nur durch geschriebene und unge-

schriebene Zust�ndigkeiten der Hauptversammlung begrenzt, son-

dern kann auch durch konzernrechtliche Vorgaben begrenzt wer-

den.32 Aufgrund dessen sind die Mitglieder des Verwaltungsrats einer

monistisch organisierten SE hinsichtlich dessen eigener rechtlicher

Stellung mit den nichtselbstst�ndigen Vorst�nden einer dualistisch or-

ganisierten SE bzw. einer herk�mmlichen Aktiengesellschaft ver-

gleichbar. Auch der Umstand, dass dem Verwaltungsrat die Aufgabe

und das Recht zukommen, die Gesellschaft zu leiten, ohne dass er

hierbei – im Unterschied zu den Vorst�nden einer dualistisch organi-

sierten SE bzw. einer herk�mmlichen Aktiengesellschaft – durch ei-

nen Aufsichtsrat kontrolliert wird, f�hrt nicht zu einem anderen Er-

gebnis. Das Fehlen eines entsprechenden Kontrollorgans f�hrt zwar

dazu, dass dem Verwaltungsrat weitaus st�rkere Leitungsbefugnisse

zukommen, allerdings st�rkt dies nicht unmittelbar seine eigene

rechtliche Stellung gegen�ber der Hauptversammlung.

Schließlich �ndert auch die mit der Verwaltungsratst�tigkeit verbun-

dene �berwachungsfunktion nichts an der Bewertung der T�tigkeit

als nichtselbstst�ndige Besch�ftigung. Bei der �berwachung durch

den Verwaltungsrat handelt es sich lediglich um eine Vollzugskontrol-

le hinsichtlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Grundlinien der

Unternehmensstrategie. Die Mitglieder des Verwaltungsrats �berwa-

chen also die Durchf�hrung von Entscheidungen, an denen sie auf-

grund ihrer Organstellung auch dann mitwirken m�ssen, wenn sie

nicht gleichzeitig gesch�ftsf�hrende Direktoren sind. Damit unter-

scheidet sich die Kontrollfunktion des Verwaltungsrats grundlegend

von der eines Aufsichtsrats einer deutschen Aktiengesellschaft oder ei-

ner dualistischen SE, dort ist der Aufsichtsrat kraft Gesetzes von der

Gesch�ftsf�hrung ausgeschlossen und �berwacht demnach Entschei-

dungen, deren Entstehung er nicht zu verantworten hat.33 Die Kon-

trollfunktion des Verwaltungsrats begr�ndet also keine Unabh�ngig-

keit der Mitglieder des Verwaltungsrats, die eine Bewertung der T�tig-

keit als selbstst�ndig im Sinne des Sozialversicherungsrechts rechtfer-

tigen k�nnte.

Als Zwischenergebnis ist also festzuhalten, dass die Mitglieder des

Verwaltungsrats einer nichtselbstst�ndigen Besch�ftigung im Sinne

des § 7 Abs. 1 SBG IV nachgehen und damit grds. in s�mtlichen Ver-

sicherungszweigen sozialversicherungspflichtig sind.

Fraglich ist damit, ob die Ausnahmevorschriften der §§ 1 Satz 4

SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III, nach denen Vorstandsmitglieder

einer Aktiengesellschaft von der Versicherungspflicht in der Renten-

und der Arbeitslosenversicherung ausgenommen sind, unmittelbar

oder zumindest entsprechend auf die Verwaltungsratsmitglieder einer

monistisch organisierten SE anzuwenden sind. Dies ist nach Ansicht

der Verfasser vor dem Hintergrund der nachfolgenden �berlegungen

zu bejahen.

Eine unmittelbare Anwendung der genannten Ausnahmevorschriften

auf die Verwaltungsratsmitglieder kommt nicht in Betracht. Zwar

handelt es sich nach der hier vertretenen Auffassung auch bei der

monistisch organisierten SE um eine Aktiengesellschaft im Sinne

der §§ 1 Satz 4 SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III, die Mitglieder

des Verwaltungsrats sind jedoch keine Vorstandsmitglieder, so dass

die unmittelbare Anwendung der Ausnahmevorschriften ausschei-

det.

Allerdings ist die entsprechende Anwendung der Ausnahmevorschrif-

ten auf die Mitglieder des Verwaltungsrats aus mehreren Gr�nden ge-

boten, und zwar unabh�ngig von einer etwaigen Bestellung zum ge-

sch�ftsf�hrenden Direktor.

Zun�chst d�rften die Gr�nde, die urspr�nglich f�r die Ausnahme

von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft von der Renten-

und Arbeitslosenversicherung gegolten haben, auch f�r die Mitglieder

des Verwaltungsrats einer monistischen SE gelten. Auch sie bed�rfen

– bei typisierender Betrachtung – aufgrund ihrer starken wirtschaft-

lichen Stellung des Schutzes der Rentenversicherung nicht. Dies gilt

im �brigen nicht nur f�r diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats,

die zugleich zu gesch�ftsf�hrenden Direktoren bestellt werden, son-

dern auch f�r die einfachen Mitglieder des Verwaltungsrats. Denn

auch diese haben eine h�here Verg�tung zu erwarten, da sie im Ver-

gleich zu der T�tigkeit eines Aufsichtsrats in einer dualistischen Akti-

engesellschaft oder SE eine h�here operative Verantwortung tragen.

Zudem ist die T�tigkeit der Verwaltungsratsmitglieder der monisti-

schen SE mit der T�tigkeit von Vorstandsmitgliedern einer dualisti-

schen Aktiengesellschaft oder SE vergleichbar. Konkret beruht diese

Vergleichbarkeit auf den Verweisungsnormen des SEAG. So verweisen

die §§ 38, 39 SEAG hinsichtlich der Rechtsverh�ltnisse des Verwal-

tungsrats und dessen Sorgfaltspflichten auf die Vorschriften �ber den

Vorstand einer herk�mmlichen Aktiengesellschaft. § 22 Abs. 6 SEAG

regelt zudem allgemein, dass s�mtliche Rechtsvorschriften, die f�r

den Vorstand einer herk�mmlichen Aktiengesellschaft gelten, auf den

Verwaltungsrat einer monistisch organisierten SE Anwendung finden,

soweit im SEAG nichts Abweichendes bestimmt ist. Die T�tigkeit der

Verwaltungsratsmitglieder einer monistischen SE ist demnach derart

der T�tigkeit von Vorstandsmitgliedern einer herk�mmlichen Aktien-

gesellschaft angen�hert, dass eine �bertragung der zu der Anwendung

der Ausnahmevorschriften auf Vorstandsmitglieder eines „großen“

VVaG vom Bundessozialgericht entwickelten Grunds�tze auf die Ver-

waltungsratsmitglieder der monistischen SE angemessen erscheint.

2. Sozialversicherungspflicht von gesch�ftsf�hrenden
Direktoren der SE

Dem Verwaltungsrat einer monistisch organisierten SE steht im Rah-

men der Leitung der Gesellschaft als weiteres Leitungsorgan der ge-

sch�ftsf�hrende Direktor zur Seite, der zugleich auch Mitglied des

Verwaltungsrats sein kann. Relevant f�r die Betrachtung der Sozial-

versicherungspflicht ist hier freilich nur noch der gesch�ftsf�hrende

Direktor, der nicht zugleich auch Mitglied des Verwaltungsrats ist, da

die Mitglieder des Verwaltungsrats nach der hier vertretenen Auffas-

sung nicht der Beitragspflicht zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslo-

senversicherung unterliegen, und zwar unabh�ngig davon, ob sie

gleichzeitig zu gesch�ftsf�hrenden Direktoren bestellt werden.

Die Aufgaben eines gesch�ftsf�hrenden Direktors sind in § 40 Abs. 2

SEAG geregelt. Danach f�hrt der gesch�ftsf�hrende Direktor die lau-

fenden Gesch�fte der SE, ohne die Gesellschaft dabei in eigener Ver-

antwortung zu leiten.34 Der wesentliche Unterschied sowohl zur dua-

listisch verfassten SE als auch zur herk�mmlichen Aktiengesellschaft

besteht darin, dass der gesch�ftsf�hrende Direktor den Weisungen

durch den Verwaltungsrat unterliegt und der gesch�ftsf�hrende Di-

rektor vom Verwaltungsrat, der auch das Bestellungsorgan ist, jeder-
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31 Reichert/Brandes, in: M�nchener Kommentar zum Aktiengesetz, Art. 43 VO (EWG) 2157/2001, Rn. 53 ff.;
Spitzbart, RNotZ 2006, 369, 379 f.

32 Reichert/Brandes, in: M�nchener Kommentar zum Aktiengesetz, Art. 43 VO (EWG) 2157/2001, Rn. 9.
33 Teichmann, in: Lutter/Hommelhoff SE-Kommentar, 2008, Anh. Art. 43 SE-VO (§22 SEAG) Rn. 14 f.
34 Spitzbart, RNotZ 2006, 369, 378.
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zeit abberufen werden kann.35 Der gesch�ftsf�hrende Direktor, den

der Gesetzgeber im Rahmen der monistisch organisierten SE dem

Verwaltungsrat an die Seite gestellt hat, ist damit kein gleichberechtig-

tes Organ, sondern dem Verwaltungsrat innerhalb der Verbandsstruk-

tur hierarchisch untergeordnet.36 Dies zieht die Schlussfolgerung

nach sich, dass die T�tigkeit des gesch�ftsf�hrenden Direktors einer

monistisch organisierten SE ebenfalls – und im Verh�ltnis zum Ver-

waltungsrat erst recht – nichtselbstst�ndig ist und es sich damit auch

bei seiner T�tigkeit um eine sozialversicherungspflichtige Besch�fti-

gung handelt.

Damit bleibt fraglich, ob die Ausnahmevorschriften der §§ 1 Satz 4

SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III unmittelbar oder entsprechend

auf die gesch�ftsf�hrenden Direktoren anzuwenden sind, die nicht

gleichzeitig dem Verwaltungsrat angeh�ren. Im Ergebnis ist dies wohl

eher zu verneinen, auch wenn dies im Sinne einer einheitlichen so-

zialversicherungsrechtlichen Behandlung s�mtlicher Organe einer eu-

rop�ischen Aktiengesellschaft in Deutschland sicher w�nschenswert

w�re.

Eine unmittelbare Anwendung der genannten Ausnahmevorschriften

scheidet wiederum schon deshalb aus, weil es sich bei dem gesch�fts-

f�hrenden Direktor nicht um ein Vorstandsmitglied handelt.

Eine entsprechende Anwendung der Ausnahmevorschriften im Sinne

der zu den Vorstandsmitgliedern eines „großen“ VVaG ergangenen

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erscheint jedenfalls nicht

zwingend geboten. F�r eine entsprechende Anwendung der Ausnah-

mevorschriften k�nnte man anf�hren, dass auch bei den nicht dem

Verwaltungsrat angeh�rigen gesch�ftsf�hrenden Direktoren eine typi-

sierende Betrachtung zu dem Ergebnis kommen kann, dass sie auf-

grund ihrer starken wirtschaftlichen Stellung des Schutzes der Ren-

tenversicherung nicht bed�rfen, zumal m�glicherweise die Verg�tung

eines gesch�ftsf�hrenden Direktors, der nicht dem Verwaltungsrat an-

geh�rt, h�her ausfallen wird als die Verg�tung eines Verwaltungsrats-

mitgliedes, das nicht gleichzeitig zum gesch�ftsf�hrenden Direktor

bestellt wird.

Gegen eine entsprechende Anwendung der Ausnahmevorschriften

spricht jedoch die Tatsache, dass der gesch�ftsf�hrende Direktor, der

nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, von seiner rechtlichen Stellung

her mit einem Vorstandsmitglied einer dualistischen Aktiengesellschaft

oder SE sowie einem Verwaltungsratsmitglied einer monistischen SE

nicht vergleichbar ist. Zwar f�hrt der gesch�ftsf�hrende Direktor ge-

m�ß § 40 Abs. 2 SEAG die Gesch�fte der Gesellschaft und ist zudem ge-

m�ß § 41 Abs. 1 SEAG zur Vertretung der Gesellschaft bestimmt, ande-

rerseits ist er jedoch den Weisungen des Verwaltungsrats unterworfen,

f�hrt die Gesch�fte nicht in eigener Verantwortung und kann jederzeit

und ohne Begr�ndung vom Verwaltungsrat abberufen werden. Insge-

samt entspricht seine Stellung wesentlich eher der eines Gesch�ftsf�h-

rers einer GmbH als der eines Vorstands einer Aktiengesellschaft.37

Im Ergebnis ist eine entsprechende Anwendung der Ausnahmevor-

schriften der §§ 1 Satz 4 SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III aus dog-

matischen Erw�gungen eher abzulehnen. Ungeachtet dessen ist sie

freilich w�nschenswert, um eine einheitliche sozialversicherungs-

rechtliche Behandlung der Organe einer europ�ischen Aktiengesell-

schaft, ungeachtet derer Organisationsverfassung, zu gew�hrleisten.

Zudem vermiede eine entsprechende Anwendung der Ausnahmevor-

schriften der §§ 1 Satz 4 SBG VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III auf die

gesch�ftsf�hrenden Direktoren, die nicht Mitglied des Verwaltungs-

rats sind, die ansonsten sicher unausweichliche Diskussion, ob auf

diese nicht die Vorschriften �ber die Beitragspflicht von Gesch�ftsf�h-

rern einer GmbH entsprechend anzuwenden sind.

IV. Zusammenfassung

Die Frage der Sozialversicherungspflicht der Leitungsorgane einer SE

bestimmt sich in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung nach den

allgemeinen sozialversicherungsrechtlichen Grunds�tzen. Danach stellt

die T�tigkeit des Aufsichtsrats einer dualistisch organisierten SE schon

deshalb keine die Beitragspflicht demGrunde nach begr�ndende nicht-

selbstst�ndige Besch�ftigung dar, weil die Aufsichtsratsmitglieder auf-

grund ihrer aktienrechtlichen Stellung weisungsunabh�ngig sind.

Demgegen�ber ist die T�tigkeit des Vorstandes einer dualistischen SE

ebenso dem Grunde nach als nichtselbstst�ndige Besch�ftigung im

Sinne des § 7 Abs. 1 SBG IV anzusehen wie die T�tigkeit eines Verwal-

tungsratsmitglieds einer monistisch organisierten SE oder eines ge-

sch�ftsf�hrenden Direktors, unabh�ngig von dessen etwaiger Zugeh�-

rigkeit zum Verwaltungsrat. Gleichwohl sind auf die Vorstandsmitglie-

der einer dualistischen SE sowie auf die Verwaltungsratsmitglieder ei-

ner monistischen SE die f�r die Vorstandsmitglieder einer deutschen

Aktiengesellschaft geltenden Ausnahmevorschriften der §§ 1 Satz 4

SGB VI und 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III zumindest entsprechend anzuwen-

den, so dass eine Beitragspflicht zur Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung nicht besteht. Anders verh�lt es sich lediglich bei den gesch�ftsf�h-

renden Direktoren, die nicht zugleich Mitglied des Verwaltungsrats

sind. Bei ihnen ist eine entsprechende Anwendung der f�r die Vor-

standsmitglieder einer deutschen Aktiengesellschaft geltenden Ausnah-

mevorschriften dogmatisch nur schwer zu begr�nden, wenngleich eine

einheitliche sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Organe ei-

ner europ�ischen Aktiengesellschaft, unabh�ngig von deren Organisa-

tionsverfassung, sicherlich praktischw�nschenswert w�re.
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35 Spitzbart, RNotZ 2006, 369, 378.
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